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II. Bildung der Beitragsgrundlage 
 
1. Akkordschlusszahlungen 
Unter Akkordschlusszahlungen versteht man Lohnnachzahlungen, die sich im Allgemeinen auf mehrere 
Monate (Beitragszeiträume) erstrecken.  
 
 
Um Schlusszahlungen richtig aufteilen zu können, ist es notwendig, sie aliquot auf die betreffen-
den Monate (Beitragszeiträume) umzulegen.  
 
 
Zu diesem Zweck muss vorerst festgestellt werden, auf welches Ausmaß sich die Schlusszahlung für jede 
einzelne Arbeitsschicht oder Arbeitsstunde beläuft. Auf Grund der für den betreffenden Akkord in den ein-
zelnen Monaten (Beitragszeiträumen) geleisteten Arbeitsschichten (Arbeitsstunden) sind nur für diese 
Monate die aliquoten Anteile an der Schlusszahlung zu errechnen. Die auf diese Weise errechneten Be-
träge werden zu den in den einzelnen Monaten geleisteten Vorauszahlungen (für die Sozialversicherungs-
beiträge bereits abgerechnet wurden) hinzugezählt. 
 
 

2. Allgemeine Beitragsgrundlage 
Unter allgemeiner Beitragsgrundlage versteht man das im Beitragszeitraum gebührende Entgelt (Euro und 
Cent genau). Für die im Durchschnitt des Beitragszeitraumes (oder eines Teiles des Beitragszeitraumes) 
auf den Kalendertag entfallende allgemeine Beitragsgrundlage gelten ab Beitragszeitraum Jänner 2009 
die auf Seite 21 angeführten Höchstbeitragsgrundlagen. Um festzustellen, ob Bezüge eines Versicherten 
die Höchstbeitragsgrundlage überschreiten, ist nicht der Lohnzahlungszeitraum, sondern ausschließlich 
der Beitragszeitraum maßgebend. 
 
 

3. Allgemeine Beitragsgrundlage in besonderen Fällen 
Als allgemeine Beitragsgrundlage gilt: 
- bei Dienst als Schöffe oder Geschworener und bei Teilnahme an Schulungs- und Bildungsver-

anstaltungen im Rahmen der besonderen Vorschriften über die erweiterte Bildungsfreistellung 
(gem. Arbeitsverfassungsgesetz) die Beitragsgrundlage vor der Unterbrechung; 

- bei Arbeitsunterbrechung auf Grund des Epidemiegesetzes und bei Verhängung einer Sperre we-
gen Maul- und Klauenseuche nach dem Tierseuchengesetz die gebührende Vergütung, mindes-
tens jedoch die Beitragsgrundlage vor der Unterbrechung; 

- bei Minderung der Beitragsgrundlage infolge Ausübung eines öffentlichen Mandates die Bei-
tragsgrundlage vor der Minderung. 

 
Altersteilzeit, Solidaritätsprämienmodell 
Als allgemeine Beitragsgrundlage gilt für Dienstnehmer, für die dem Dienstgeber ein Altersteilzeitgeld 
oder eine Beihilfe zum Solidaritätsprämienmodell gewährt wird, die Beitragsgrundlage vor Herabsetzung 
der Normalarbeitszeit (§ 44 Abs. 1 Z 10 ASVG). Dies gilt auch analog für Sonderzahlungen. 
 
Einmalig ausbezahlte beitragspflichtige Prämien und nur im letzten Beitragszeitraum fällige Überstun-
denentgelte bleiben bei der Ermittlung der jeweiligen Grundlage außer Betracht. In die Beitragsgrundla-
ge eingeflossene, regelmäßig über einen längeren Zeitraum bezahlte Prämien und Überstunden (Richt-
wert ist ein Zeitraum von mindestens 3 Monaten) sind allerdings zu berücksichtigen. Ist die Normalar-
beitszeit unregelmäßig verteilt (z.B. Schichtarbeit, Turnusdienst etc.), ist das dem Durchrechnungszeit-
raum zu Grunde liegende durchschnittliche monatliche Bruttoentgelt als Beitragsgrundlage heranzuzie-
hen. 
 
Die jährliche Anhebung der Höchstbeitragsgrundlage bzw. kollektivvertragliche oder sonst gebührende 
Ist-Lohnerhöhungen sind zu berücksichtigen. Die letzte volle Beitragsgrundlage iSd § 44 Abs. 1 Z 10 
ASVG ist daher insofern variabel, als sie sich durch solche Steigerungen entsprechend erhöht. 
 
Beitragsberechnung: Die Sozialversicherungsbeiträge (KV/UV/PV), der Arbeitslosenversicherungsbei-
trag sowie die sonstigen Beiträge und Umlagen (KU, LK, WF, SW, IE, NB) und der Mitarbeitervorsorge-
beitrag sind von der Beitragsgrundlage vor Herabsetzung der Normalarbeitszeit zu berechnen.  
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Die Kranken-, Unfall-, Pensions- und Arbeitslosenversicherungsbeiträge sowie der Zuschlag nach dem 
IESG werden dem Dienstgeber jedoch vom Arbeitsmarktservice (AMS) teilweise ersetzt. 
 
Auskünfte zum Altersteilzeitgeld bzw. zum Solidaritätsprämienmodell (z. B. betreffend die Erstattung von 
Beiträgen) erteilen alle regionalen Geschäftsstellen des Arbeitsmarktservices. 
 
Beispiel: 
 
Angestellter: 
Gehalt vor Herabsetzung der Arbeitszeit monatlich € 3.000,-- 
Herabsetzung der Arbeitszeit um 50 % 
Gehalt für 50 % der Arbeitszeit   € 1.500,-- 
Lohnausgleich AMS 50 % von € 1.500,-- €    750,-- 
Gesamtbezug     € 2.250,-- 
 
Beitragsabrechnung mit GKK: 
 
Allgemeine Beitragsgrundlage € 3.000,-- x 37,85 % (D1) = € 1.135,50 
Kammerumlage   € 3.000,-- x   0,5 % (KU) = €      15,-- 
Wohnbauförderungsbeitrag € 3.000,-- x   1,0 % (WF) = €      30,-- 
Zuschlag nach dem IESG € 3.000,-- x   0,55 % (IE) = €      16,50 
Mitarbeitervorsorgebeitrag € 3.000,-- x   1,53% (MV) = €      45,90 
Gesamtabrechnung      = € 1.242,90 

 
Anteil des Angestellten: 
Gesamtbezug   € 2.250,-- x 17,07 % (D1) = €    384,08 
Kammerumlage   € 3.000,-- x   0,5 %  (KU) = €      15,00 
Wohnbauförderungsbeitrag € 3.000,-- x   0,5 %  (WF) = €      15,00 
Gesamtabzug       = €    414,08 
 
Kurzarbeitsunterstützung 
Während des Bezuges von Kurzarbeitsunterstützung richten sich die Beiträge (und die Leistungen der 
Sozialversicherung) nach der letzten Beitrags(Bemessungs)grundlage vor dem Beginn der Kurzarbeit 
(§ 32 Abs. 3 AMFG). 

• Von dieser letzten Beitragsgrundlage sind die Beiträge zur Kranken-, Unfall-, Pensions- und Ar-
beitslosenversicherung sowie der Zuschlag nach dem Insolvenz-Entgeltsicherungsgesetz, der Bei-
trag nach dem Nachtschwerarbeitsgesetz und der Mitarbeitervorsorgebeitrag zu entrichten. Liegt 
kein vorangegangener Beitragszeitraum vor, ist der laufende Beitragszeitraum heranzuziehen. 

• Vom tatsächlichen Entgelt (= der in dieser Zeit erzielte Arbeitsverdienst zuzüglich Kurzarbeitsun-
terstützung) sind die Kammerumlage bzw. Landarbeiterkammerumlage, der Wohnbauförderungs-
beitrag und der Schlechtwetterentschädigungsbeitrag zu leisten. 

 
Auskünfte zur Kurzarbeitsunterstützung sowie entsprechende Antragsformulare erhalten Sie in allen 
regionalen Geschäftsstellen des Arbeitsmarktservices. 

Unbezahlter Urlaub 
Während eines bis zu maximal einem Monat dauernden unbezahlten Urlaubes besteht die Pflichtver-
sicherung weiter. 
 
Voraussetzung dafür ist allerdings, dass das Beschäftigungsverhältnis in dieser Zeit nicht beendet 
wird. 
Wird der unbezahlte Urlaub jedoch für länger als einen Monat vereinbart, oder wird die Beschäftigung 
nach Ablauf dieses Monates nicht fortgesetzt, so ist die Abmeldung mit dem Tag vor Beginn des un-
bezahlten Urlaubes zu erstatten. 
 
Als allgemeine Beitragsgrundlage für den unbezahlten Urlaub gilt der Betrag, der auf jenen Zeitab-
schnitt entfällt, der 
• unmittelbar vor dem Urlaub liegt und 
• in seiner Länge der Urlaubsdauer entspricht. 
 
 

http://www.ams.at/sfa/sfags.html
http://www.ams.at/sfa/sfags.html
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Während eines derartigen Urlaubes ohne Entgeltzahlung hat der Versicherte 
-  die Sozialversicherungsbeiträge (KV, UV, PV und AV) und 
- den Schlechtwetterentschädigungsbeitrag (SW) 
zur Gänze selbst zu tragen. 
 
Der IESG-Zuschlag und der Beitrag nach dem Nachtschwerarbeitsgesetz gehen jedoch weiterhin zu 
Lasten des Dienstgebers. 
 

Während eines unbezahlten Urlaubes entfallen 
- die Kammerumlage (KU), 
- die Landarbeiterkammerumlage (LK)  
- der Wohnbauförderungsbeitrag (WF) und 
- der Mitarbeitervorsorgebeitrag (MV). 
 

In der Steiermark und in Kärnten ist die Landarbeiterkammerumlage jedoch vom Versicherten zu leis-
ten. 
 
 
Beispiel zur Bildung der Beitragsgrundlage: 
Unbezahlter Urlaub wird für die Dauer vom 1. Juni bis 15. Juni vereinbart. Der Dienstnehmer erzielte im 
Beitragszeitraum Mai einen monatlichen Brutto-Arbeitsverdienst von € 1.344,45 (schwankender Arbeits-
verdienst). 
Als allgemeine Beitragsgrundlage für den unbezahlten Urlaub wird jedoch der tatsächliche Arbeitsver-
dienst, der unmittelbar vor der Unterbrechung erzielt wurde, herangezogen. Dieser beträgt vom 17. Mai 
bis 31. Mai (15 Tage)  
€ 690,39. 

Das tatsächlich erzielte Entgelt vom 16. Juni bis 30. Juni beläuft sich auf  
€ 748,53. 
 
Bildung der Beitragsgrundlage für Juni: 
Für den unbezahlten Urlaub vom 1. Juni bis 15. Juni sind 
die Entgeltteile vom 17. Mai bis 31. Mai heranzuziehen:  €   690,39 
Entgelt vom 16. Juni bis 30. Juni:     €   748,53 
Gesamtsumme:       € 1.438,92 
In der Beitragsnachweisung für Juni ist somit eine allgemeine Beitragsgrundlage von € 1.438,92 zu 
berücksichtigen. 
 

Anmerkung: Auch bei Monaten mit 28, 29 und 31 Tagen ist SV-rechtlich immer von einer Pflichtversi-
cherung für 30 Kalendertage auszugehen (siehe Pkt. 4. Beitragszeitraum). 
Siehe auch III. 4. Abzug der Dienstnehmeranteile Beispiel 7. und Muster-
Beitragsnachweisung. 

 
 

4. Beitragszeitraum 
Als Beitragszeitraum gilt grundsätzlich der Kalendermonat, der mit 30 Tagen anzunehmen ist (Geringfü-
gig Beschäftigte: siehe Seite 74). 
 
 

5. Entgelt 
Zum Entgelt im sozialversicherungsrechtlichen Sinne zählen die Geld- und Sachbezüge (brutto) auf die 
der pflichtversicherte Dienstnehmer (Lehrling) aus dem Dienst-/Lehrverhältnis Anspruch hat oder die 
er darüber hinaus auf Grund des Dienst-/Lehrverhältnisses vom Dienstgeber oder einem Dritten erhält. 
Unter Entgelt von Dritten sind u. a. Trinkgelder, Trinkgeldpauschalien, Provisionen u. ä. zu verstehen, 
die als beitragspflichtige Bezüge gelten. 
 
Der Beitragsabrechnung ist mindestens jenes Entgelt zu Grunde zu legen, das auf Grund lohngestal-
tender Vorschriften (Kollektivverträge, Dienstordnungen, Mindestlohntarife, etc.) gebührt. 
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Bestehen für einen Wirtschafts- oder Tätigkeitsbereich keine lohngestaltenden Vorschriften, gilt das 
vereinbarte Entgelt als Beitragsgrundlage. In Zweifelsfällen wenden Sie sich bitte an den zuständigen 
Krankenversicherungsträger. 
 
Für die Bewertung der Sachbezüge sind die von der zuständigen Finanzbehörde kundgemachten Be-
wertungssätze für Zwecke der Sozialversicherung maßgebend. 
 
Bei so genannten "Nettolohnvereinbarungen" ist das entsprechende Brutto-Entgelt abzurechnen. Die 
Beitragsgrundlage erhöht sich um jene Beträge, welche an sich vom Dienstnehmer (Lehrling) zu tragen 
wären, aber vom Dienstgeber übernommen werden. 
 
Abzurechnen sind das monatliche Entgelt (Lohn, Gehalt usw.) und die in größeren Zeitabständen ge-
bührenden Sonderzahlungen (Urlaubs-, Weihnachtsgeld, Bilanzgeld, Gewinnanteile usw.) bis zur jeweils 
geltenden Höchstbeitragsgrundlage. 
 
Entscheidungen der Arbeitsgerichte, Urteile und Vergleiche sowie Mahnklagen werden nach Erlan-
gen der Rechtskraft ohne diesbezügliche Aufforderung der zuständigen Gebietskrankenkasse zugestellt. 
Die Versicherungsträger und Verwaltungsbehörden sind an rechtskräftige Entscheidungen der Arbeits-
gerichte, in denen Entgeltansprüche des Dienstnehmers (Lehrlings) festgestellt werden, gebunden. Die-
se Bindung tritt nicht ein, wenn der gerichtlichen Entscheidung kein streitiges Verfahren vorangegangen 
ist oder ein Anerkenntnisurteil gefällt oder ein gerichtlicher Vergleich geschlossen wurde. Auf Grund 
dieser Entscheidungen kann es auch zu Veränderungen bei den Versicherungszeiten kommen. 
 
"Sozialversicherungsschonende" Vergleichsabschlüsse sind für die Gebietskrankenkasse nicht verbind-
lich. 
 
Dienstnehmer können Anspruch auf zusätzliches Entgelt in Form von Zulagen, Entschädigungen, Ersät-
zen, Vergütungen, Aufwandsersätzen, usw. haben, die nicht zum beitragspflichtigen Entgelt gehö-
ren. Diese Entgelte sind im § 49 Abs. 3 ASVG taxativ aufgezählt.  
 
Zur besseren Übersicht werden nachstehend alphabetisch geordnet die häufigst verwendeten Entgelt-
bestandteile aufgezählt (im Zweifelsfalle wenden Sie sich bitte an den zuständigen Krankenversiche-
rungsträger!): 

Abfertigungen, 
die aus Anlass der Beendigung des Dienstverhältnisses gewährt werden; 
Abgangsentschädigungen, 
die aus Anlass der Beendigung des Dienstverhältnisses gewährt werden; 
Alkoholfreie Getränke, 
die der Dienstgeber zum Verbrauch im Betrieb unentgeltlich oder verbilligt abgibt; 
Arbeitskleidung, 
die unentgeltlich überlassen wird, wenn es sich um typische Berufskleidung handelt, sowie der Wert 
der Reinigung derselben. Nicht typische Arbeitskleidung (Dienstkleiderpauschale z. B. bei Standesbe-
amten) sowie der Barersatz (Geldzuwendungen zur Anschaffung) sind beitragspflichtiges Entgelt; 
Aufwandsersatz, Auslagenersatz 
Zuwendungen aus diesem Titel sind dann beitragsfrei, wenn auch die Steuerfreiheit gemäß § 26 EStG 
1988 gegeben ist (Reisekosten anlässlich einer Dienstreise über Auftrag des Arbeitgebers, Tages-, 
Nächtigungs- und Kilometergeld) und diese mit Belegen nachgewiesen werden. 
Wir weisen besonders darauf hin, dass Pauschalvergütungen für Auslagenersätze einen beitrags-
pflichtigen Arbeitslohn (Entgelt) darstellen. Hinsichtlich der Steuerfreiheit von Aufwandsersätzen (Rei-
sekostenvergütungen) wird auf die Lohnsteuerrichtlinien 2002 (BMF 07 2501/4-IV/7/01 v. 19. 11. 2001) 
verwiesen 
Aufwändungen 
des Dienstgebers für die Zukunftssicherung seiner Dienstnehmer sind bis jährlich €  300,-- frei, der 
übersteigende Betrag ist beitragspflichtig; 
Ausbildungsbeihilfen 
in betrieblichem Interesse gelegene, einmalige oder laufende mit Beleg. Einmalige oder laufende 
Ausbildungsbeihilfen ohne Beleg sind beitragspflichtig; 
Auslösen, 
kollektivvertraglich vorgesehene, soweit sie einkommen- bzw. lohnsteuerfrei sind; 
Außerhauszulagen, 
soweit sie einen Aufwandsersatz darstellen; 
 
 
 

http://www.sozialversicherung.at/portal/index.html?ctrl:cmd=render&ctrl:window=esvportal.channel_content.cmsWindow&p_menuid=993&p_tabid=8
http://www.sozialversicherung.at/portal/index.html?ctrl:cmd=render&ctrl:window=esvportal.channel_content.cmsWindow&p_menuid=993&p_tabid=8
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Beförderung 
der Dienstnehmer zwischen Wohnung und Arbeitsstätte auf Kosten des Dienstgebers bzw. die un-
entgeltliche oder verbilligte Beförderung der eigenen Dienstnehmer und deren Angehörige bei Beför-
derungsunternehmen; 
Beiträge 
gemäß § 2 Z. 1 des Betriebspensionsgesetzes, soweit sie nicht der Lohn- und Einkommensteuerpflicht 
unterliegen; 
Beitragsfreie Entgeltbestandteile 
die aus Anlass der Beendigung des Dienstverhältnisses gewährt werden; 
Benützung von Einrichtungen und Anlagen, die der Dienstgeber allen Dienstnehmern oder be-
stimmten Gruppen seiner Dienstnehmer zur Verfügung stellt (z. B. Erholungs- und Kurheime, 
Kindergärten, Betriebsbibliotheken, Sportanlagen); 
Berufsfortbildungsbeihilfen 
in betrieblichem Interesse gelegene, einmalige oder laufende mit Beleg. Einmalige oder laufende Be-
rufsfortbildungsbeihilfen ohne Beleg sind beitragspflichtig; 
Berufskleidung 
siehe "Arbeitskleidung"; 
Betriebsausflüge, Betriebsveranstaltungen 
Kosten der Teilnahme an Betriebsveranstaltungen, z. B. Betriebsausflüge, kulturelle Veranstaltungen, 
Betriebsfeiern (bis zu € 365,-- pro Person jährlich) und die hierbei empfangenen üblichen Sachzuwen-
dungen (zusätzlich € 186,-- pro Person jährlich) sind beitragsfrei. Bargeldzuwendungen an Stelle von 
Betriebsausflügen sind beitragspflichtiges Entgelt; 
Betriebsrat - freigestellt, 
Zulagen, Zuschläge und Entschädigungen, die gem. § 49 Abs. 3 Z 1-20 ASVG beitragsfrei sind; 
Bildschirmzulage - ist beitragspflichtiges Entgelt; 
Bildungsbeihilfen, 
in betrieblichem Interesse gelegene, einmalige oder laufende mit Beleg. Einmalige oder laufende 
Bildungsbeihilfen ohne Beleg sind beitragspflichtig; 
Diäten 
siehe "Aufwandsersatz"; 
Diensterfindungsprämien 
nur dann, wenn es sich um patentfähige Erfindungen handelt;  
Dienstgeberdarlehen 
bei zinsverbilligten oder unverzinslichen Dienstgeberdarlehen, soweit das Darlehen € 7.300,-- nicht 
übersteigt; über € 7.300,-- ist die Zinsersparnis für den übersteigenden Betrag mit 3,5  % zu bewerten 
und beitragspflichtig; 
Einmalige soziale Zuwendungen 
z. B. Geburtenbeihilfen, Heiratsbeihilfen; 
Entfernungszulagen 
siehe "Aufwandsersatz"; 
Entgelt der Ärzte 
für die Behandlung von Pfleglingen der Sonderklasse (einschließlich ambulatorischer Behandlung), 
soweit diese Entgelte nicht von einer Krankenanstalt im eigenen Namen vereinnahmt werden; 
Entgelt während Geldleistung aus der Krankenversicherung 
(Entgeltfortzahlung bei Arbeitsunfähigkeit, Wochenhilfe) wenn die Zuschüsse des Dienstgebers 50 % 
nicht erreichen sowie das Teilentgelt, das Lehrlingen bei Arbeitsunfähigkeit gebührt (Unterschiedsbe-
trag zwischen Krankengeld und Lehrlingsentschädigung); 
Ersatzleistung 
siehe II. Pkt. 13, Seite 24; 
Essenszuschüsse (in Bon) 
für Vertragsgaststätten; 
Fahrtkostenvergütung 
Ersatz der tatsächlichen Kosten für Fahrten mit Massenbeförderungsmitteln zwischen Wohnung 
und Arbeitsstätte sowie für Fahrten im Auftrag des Dienstgebers (Dienstreisen); 
Familienbeihilfen 
nach dem Familienlastenausgleichsgesetz 1967; 
Familienheimfahrten 
soweit eine Dienstreise vorliegt;  
Vergütung für Familienheimfahrten lt. Kollektivvertrag; 
Fehlgeldentschädigungen 
(Zählgelder, Mankogelder, Schwundgelder, Geldverkehrszulagen), soweit sie  
€ 14,53 im Kalendermonat nicht übersteigen; 
Feiertagsentgelt  - ist laut Arbeitsruhegesetz beitragspflichtig; 
Firmenbeteiligungen 
Der Vorteil aus der unentgeltlichen oder verbilligten Abgabe von Kapitalanteilen (Optionen im Sinne 
des § 3 Abs. 1 Z 15c EStG 1988); 
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Firmenpension 
nach Beendigung des Dienstverhältnisses  
Freie oder verbilligte Mahlzeiten, 
die der Dienstgeber an nicht in seinem Haushalt aufgenommene Dienstnehmer zur Verköstigung am 
Arbeitsplatz freiwillig gewährt; 
Freimilch 
an Dienstnehmer in milchverarbeitenden Betrieben; 
Freitabak, Freizigaretten und Freizigarren 
an Dienstnehmer in tabakverarbeitenden Betrieben; 
Freitrunk 
im Brauereigewerbe; 
Freiwillige soziale Zuwendungen 
des Dienstgebers an alle Dienstnehmer oder bestimmte Gruppen seiner Dienstnehmer oder an den Betriebs-
ratsfonds (an individuell nicht bestimmte Personen); 
Futterentschädigung 
für Wachhunde; 
Geburtsbeihilfe 
auf freiwilliger oder kollektivvertraglicher Basis; 
Geschenke (Sachgeschenke), 
die anlässlich der Teilnahme an Betriebsveranstaltungen (z. B. Betriebsfeiern, Betriebsausflüge, kultu-
relle Veranstaltungen) üblich sind, soweit deren Kosten das herkömmliche Ausmaß nicht übersteigen 
(€ 186,-- pro Person jährlich); 
Getränke, 
die der Dienstgeber zum Verbrauch im Betrieb unentgeltlich oder verbilligt abgibt; 
Gruppenversicherungsprämien 
pro Person jährlich bis € 300,-- beitragsfrei; 
Hausbesorger (gilt für Dienstverhältnisse, die vor dem 1. 7. 2000 abgeschlossen wurden) 
a) Materialkostenersatz: zur Gänze beitragspflichtig 
b) Lichtpauschale: zur Gänze beitragspflichtig;  
Haustrunk 
im Brauereigewerbe; 
Heimarbeiter 
UNKOSTENZUSCHLÄGE - besondere Lohnzuschläge bis 10 % des Entgeltes bzw. der 10 % des 
Entgeltes übersteigende Teil, soweit dieser im Einzelfall als Aufwandsersatz nachgewiesen wird; 
Heiratsbeihilfen, 
einmalige; 
Hundegelder 
lt. Kollektivvertrag für Berufsjäger; 
Instrumentengelder 
für Musiker; 
Internatskostenersatz 
nach dem Berufsausbildungsgesetz; 
Jubiläumsgelder und Jubiläumsgeschenke, 
die anlässlich eines Dienstnehmerjubiläums bei 20 und 25 Dienstjahren und anschließend nach ei-
nem Mehrfachen von fünf Dienstjahren gewährt werden; 
Jubiläumsgelder und Jubiläumsgeschenke, 
die anlässlich eines Firmen-(Dienstgeber-)jubiläums mit 20 und 25 Jahren und anschließend nach 
einem Mehrfachen von 10 bzw. 25 Jahren gewährt werden; 
Jubiläumsgelder und Jubiläumsgeschenke 
anlässlich eines Dienstnehmer- oder Dienstgeberjubiläums mit weniger als 20 Jahren sind hingegen 
beitragspflichtig; 
Kilometergelder 
siehe "Aufwandsersatz"; 
Krankenstandsaushilfen 
einmalige soziale Zuwendung; 
Landzulagen, 
soweit sie einen Aufwandsersatz darstellen; 
Mahlzeiten, 
freie oder verbilligte, siehe "freie oder verbilligte Mahlzeiten"; 
Mankogelder 
siehe "Fehlgeldentschädigungen"; 
Messegelder 
siehe "Auslagenersatz"; 
Mitarbeiterbeteiligung 
der Vorteil aus der unentgeltlichen oder verbilligten Abgabe von Unternehmensbeteiligungen im Sinne 
des § 3 Abs. 1 Z 15b EStG 1988; 



 
 

 18 

Bildung der Beitragsgrundlage 

Montagezulagen, 
sofern sie einen Aufwandsersatz darstellen und soweit sie auch lohnsteuerfrei sind; 
Motorsägenvergütungen, 
sofern sie nach kollektivvertraglichen Regelungen gewährt werden; 
Mundraub 
(Freibrot); 
Nachlässe 
des Dienstgebers bei Versicherungsprämien seiner Dienstnehmer, soweit diese Nachlässe für alle 
Dienstnehmer oder bestimmte Gruppen gewährt werden und der Preisvorteil für den einzelnen Dienst-
nehmer nicht über jenen Vorteil hinausgeht, den der Dienstgeber üblicherweise auch anderen Perso-
nen gewährt (Schalterpolizze, Dauerkunden); 
Nächtigungsgelder 
siehe "Aufwandsersatz"; 
Notstandsaushilfen 
einmalige Aushilfen sind frei; 
Prämien für Diensterfindungen, 
die patentfähig sind; 
Prämien für Verbesserungsvorschläge, 
sofern es sich um Verbesserungen handelt, die nicht im unmittelbaren Zusammenhang mit dem über-
tragenen Arbeits- und Wirkungsbereich stehen. Die Bestimmungen des § 68 EStG 1988 sind zu be-
achten; 
Prüfungstaxenersatz 
nach dem Berufsausbildungsgesetz; 
Reinigung 
der typischen Arbeitskleidung auf Kosten des Dienstgebers gegen Beleg; 
Reisekosten 
siehe "Aufwandsersatz"; 
Renten, Ruhebezüge 
auf Grund früherer Dienstleistungen; 
Schmutzzulagen 
sind dann beitragsfrei, wenn sie gemäß § 68 Abs. 1, 5 und 7 des EStG 1988 auch steuerfrei sind. Un-
ter dem Begriff "Schmutz" ist alles zu verstehen, was geeignet ist, eine Verschmutzung des Körpers 
und der Bekleidung des Arbeitnehmers zwangsläufig zu bewirken und eine solche Folge auch tatsäch-
lich eintritt. 
Im Allgemeinen wird eine derartige Verschmutzung bei Arbeiten, die eine Berührung mit Ruß, Rauch, 
Fetten, Ölen, Teer u. dgl. bedingen, wie bei der Wartung und Reinigung von Maschinen, bei Schlacke-
arbeiten, in Kanälen etc. vorliegen. Erst wenn ein derartiger Sachverhalt im Sinne einer außerordentli-
chen Verschmutzung gegeben ist, besteht Anspruch auf eine Schmutzzulage im Sinne der Kollektiv-
verträge. Voraussetzung für die Beitragsfreiheit der Schmutzzulage ist u. a., dass der Arbeitnehmer 
tatsächlich Arbeiten verrichtet, die überwiegend unter Umständen erfolgen, die in erheblichem Maße 
eine Verschmutzung bewirken oder im Vergleich zu den allgemein üblichen Arbeitsbedingungen eine 
außerordentliche Verschmutzung darstellen. Der Arbeitnehmer muss also während der Arbeitszeit mit 
Arbeiten betraut sein, die die genannte Verschmutzung zwangsläufig bewirken. Dies erfordert, dass 
der Behörde nachgewiesen wird, um welche Arbeiten es sich im Einzelnen handelt und wann sie ge-
leistet wurden (Stundenaufzeichnungen). 
Wird eine Schmutzzulage in Kombination mit einer Erschwernis- und Gefahrenzulage gewährt, ist der 
jeweilige %-Anteil anzugeben und nachzuweisen; 
Erschwernis- und Gefahrenzulagen sind beitragspflichtiges Entgelt! 
Soziale Zuwendungen, 
die einmalig an individuell bestimmte Dienstnehmer aus einem besonderen Anlass gewährt werden, 
wie z. B. Geburtsbeihilfen etc. sowie freiwillige an alle Dienstnehmer oder bestimmte Gruppen von 
Dienstnehmern oder an den Betriebsratsfonds (an individuell nicht bestimmte Personen) geleistete; 
Stock-Options 
siehe "Mitarbeiterbeteiligung“ 
Störzulagen 
siehe "Aufwandsersatz" 
Studienbeihilfe 
einmalige; 
Tagesgelder 
siehe "Aufwandsersatz"; 
Teilentgelt 
für Lehrlinge im Erkrankungsfalle (Unterschiedsbetrag Krankengeld zu Lehrlingsentschädigung); 
Todesfallbeihilfe 
Trennungsgelder und Trennungszulagen 
siehe "Aufwandsersatz"; 
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Trennungsgelder im Baugewerbe 
durch welche die durch dienstliche Verrichtungen für den Dienstgeber veranlassten Aufwändungen 
des Dienstnehmers abgegolten werden, sofern sie von der Einkommen- bzw. Lohnsteuer befreit sind; 
Übergangsgelder 
die aus Anlass der Beendigung des Dienstverhältnisses gewährt werden; 
Übernachtungsgelder 
siehe "Aufwandsersatz"; 
Umzugskostenvergütungen 
soweit sie nicht der Einkommen- oder Lohnsteuerpflicht unterliegen; 
Unkostenzuschläge 
für Zwischenmeister (Stückmeister), soweit sie 25 % des Entgeltes nicht übersteigen; 
Urlaubsablösen 
bei aufrechtem Dienstverhältnis sind diese als laufender Bezug zu werten und daher beitragspflich-
tig; 
Verbesserungsvorschläge 
im Betrieb siehe "Prämien für Verbesserungsvorschläge"; 
Vergütungen 
siehe "Familienheimfahrten"; 
Verschmutzungszulagen 
siehe "Schmutzzulage"; 
Versicherungsprämiennachlässe 
siehe "Nachlässe"; 
Wegegelder 
siehe "Aufwandsersatz"; 
Weihnachtsgeschenke 
in Form von Sachzuwendungen derzeit bis zu einem Wert von € 186,-- jährlich pro Person, der diese 
Summe übersteigende Betrag ist beitragspflichtig; 
Weihnachtsgaben, 
aus Anlass des Weihnachtsfestes an Vertragsbedienstete sind beitragspflichtig; 
Werkzeuggelder 
lt. Kollektivvertrag;  
Zehrgelder 
siehe "Aufwandsersatz"; 
Zukunftssicherung 
siehe "Aufwändungen" 
Zulagen für Mehraufwand 
bei auswärtiger Beschäftigung (siehe "Aufwandsersatz"); 
Zuwendungen 
des Dienstgebers an den Betriebsratsfonds für allgemeine soziale Zwecke. 

 
 

6. Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall 
Im Erkrankungsfall und der daraus folgenden Arbeitsunfähigkeit sind für die Dauer des Anspruches auf 
Entgeltfortzahlung die Beiträge weiter zu entrichten. Der Anspruch richtet sich nach dem jeweils für das 
Dienst-/Arbeitsverhältnis gültigen Gesetz (Angestellten-, Entgeltfortzahlungs-, Gutsangestellten-, Lan-
darbeits-, Schauspieler-, Vertragsbedienstetengesetz). Ist der Anspruch auf volle Entgeltfortzahlung 
ausgeschöpft, besteht nur dann Beitragspflicht, wenn das gewährte oder gebührende Entgelt das Aus-
maß von 50 % der vollen Geld- und Sachbezüge (Entgelt) vor dem Eintritt der Arbeitsunfähigkeit erreicht 
bzw. überschreitet. 
 
Arbeitsrechtlicher Anspruch auf Entgeltfortzahlung gemäß § 2 EFZG: 
Arbeitnehmer, die dem EFZG unterliegen und die durch Krankheit (Unglücksfall) an der Leistung der 
Arbeit verhindert sind, behalten den Anspruch auf das Entgelt bis zur Dauer von 6 Wochen. 
 
Der Anspruch auf das Entgelt erhöht sich auf die Dauer von 
 
 8 Wochen, wenn das Arbeitsverhältnis 5 Jahre 
 10 Wochen, wenn das Arbeitsverhältnis 15 Jahre 
 12 Wochen, wenn das Arbeitsverhältnis 25 Jahre 
 
ununterbrochen gedauert hat. Durch jeweils weitere 4 Wochen behält der Arbeitnehmer den Anspruch 
auf das halbe Entgelt. 
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Entgeltfortzahlung bei Arbeitsunfall/Berufskrankheit 
Die gegenüber dem Angestelltengesetz günstigere Regelung bei Arbeitsunfällen (Berufskrankheiten) im 
§ 2 Abs. 5 EFZG bleibt weiterhin bestehen: 
 8 Wochen, ab Beginn des ersten Arbeitstages 
 10 Wochen, bei einer Dauer des Arbeitsverhältnisses von 15 Jahren 
 
Vordienstzeiten 
Bei der Ermittlung der Anspruchsdauer sind Arbeitszeiten (auch einer geringfügigen Beschäftigung) beim 
selben Arbeitgeber, die keine längere Unterbrechung als 60 Tage aufweisen, zusammenzurechnen, 
außer die Unterbrechung wurde vom Arbeitnehmer herbeigeführt (§ 2 Abs. 3 EFZG). 
Für die Anrechnung von Vordienstzeiten bei anderen Arbeitgebern nach Betriebsübergang u. ä. gelten 
Sonderregelungen (§ 2 Abs. 3a EFZG), Lehrzeiten gelten als Vordienstzeiten; § 2 Abs. 3 EFZG gilt ent-
sprechend. 
 
Günstigere Regelungen 
Sehen Kollektivverträge, Betriebsvereinbarungen oder Arbeitsverträge eine günstigere Regelung (§ 7 
EFZG) für die Dauer der Entgeltfortzahlung vor, werden diese Fristen nicht automatisch um 2 Wochen 
verlängert, sondern bleiben von dieser gesetzlichen Neuregelung unberührt. Die gesetzlichen Fristen 
sind aber jedenfalls als Mindestdauer zu berücksichtigen. 
Sonstige Gesetze mit Entgeltfortzahlung 
Für Arbeitsverhältnisse, auf die das ABGB anzuwenden ist, wurden die Entgeltfortzahlungsbestimmun-
gen ebenfalls geändert (§ 1154b ABGB). In der Praxis wird dies jedoch nur dann von Bedeutung sein, 
wenn keine anderen arbeitsrechtlichen Rechtsnormen (z. B. AngG, EFZG, u.a.) zur Anwendung kom-
men. Die Bestimmungen des Hausgehilfen- und Hausangestelltengesetzes, des Hausbesorgergesetzes 
und des Heimarbeitsgesetzes 1960 wurden auch entsprechend geändert. 
 
Entgeltfortzahlung bei Lehrlingen 
Es gelten die Bestimmungen des Berufsausbildungsgesetzes (§ 17a BAG). 
 
 

7. Entgeltfortzahlungsfonds bei der AUVA 
Die AUVA kann Unternehmen mit weniger als 51 Dienstnehmern Zuschüsse zur Entgeltfortzahlung bei 
Arbeitsverhinderung nach Unfällen (Arbeits- und Freizeitunfälle) gewähren. 
 
Die Erstattungsmöglichkeit wurde ab 1.1.2005 auch auf Arbeitsverhinderungen durch Krankheit ausgewei-
tet. 
 
Zuschussberechtigte Dienstgeber 
 
Zuschussberechtigt sind alle Dienstgeber (auch von Lehrlingen und geringfügig Beschäftigten), wenn 
• sie in ihrem Betrieb regelmäßig weniger als 51 Dienstnehmer beschäftigen, 
• ihr Dienstnehmer bei der AUVA versichert ist, 
• ihr Dienstnehmer nach dem 30. September 2002 einen Unfall hatte bzw. nach dem 31. Dezember 

2004 eine Arbeitsverhinderung durch Krankheit eingetreten ist, 
• die Arbeitsverhinderung länger als drei (Unfall) bzw. länger als 10 (Krankheit) aufeinander folgende 

Tage dauerte, 
• das Entgelt fortgezahlt wurde, 
• sie einen Zuschuss-Antrag stellen. 
 

Erläuterungen der Dienstnehmerzahl 
1. Bei wechselnder Dienstnehmerzahl liegt ein solcher Betrieb auch dann vor, wenn die vorhersehbare 

durchschnittliche Dienstnehmerzahl pro Jahr nicht mehr als 50 beträgt und an nicht mehr als 30 Tagen 
im Jahr mehr als 75 Dienstnehmer beschäftigt werden. 

2. Ein solcher Betrieb liegt auch dann vor, wenn die Anzahl von 50 Dienstnehmern nur deshalb überschrit-
ten wird, weil der Betrieb bis zu 3 Lehrlinge oder begünstigte Behinderte im Sinne des Behindertenein-
stellungsgesetzes beschäftigt. Das gilt nicht für Betriebe, die vorwiegend der Ausbildung Jugendlicher 
oder der Beschäftigung Behinderter dienen, wie Lehrwerkstätten oder integrative Betriebe. 

 
Höhe des Zuschusses 
Der Zuschuss beträgt 50 % zuzüglich eines Zuschlages für die Sonderzahlungen in der Höhe von 8,34 % 
des jeweils tatsächlich fortgezahlten Entgeltes (mit Ausnahme der Sonderzahlungen) – unter Außerachtlas-
sung der Höchstbeitragsgrundlage. 
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Bei Arbeitsverhinderung nach Unfällen gebühren Zuschüsse ab dem ersten Tag der Arbeitsverhinderung 
für die Dauer der tatsächlichen Entgeltfortzahlung (bis höchstens 42 Tage je Arbeitsjahr/Kalenderjahr), 
wenn die Arbeitsverhinderung länger als drei aufeinander folgende Tage gedauert hat. 
 
Bei Arbeitsverhinderung durch Krankheit gebühren Zuschüsse ab dem elften Tag der Arbeitsverhinderung 
für die Dauer der tatsächlichen Entgeltfortzahlung (bis höchstens 42 Tage je Arbeitsjahr/Kalenderjahr), 
wenn die Arbeitsverhinderung länger als zehn aufeinander folgende Tage gedauert hat. 
 
Je Dienstverhältnis werden Zuschüsse bei Arbeitsverhinderungen nach Unfällen und durch Krankheit für 
insgesamt höchstens 42 Tage pro Arbeitsjahr/Kalenderjahr gewährt. 
 
Auszahlung des Zuschusses 
 
Der Zuschuss wird ausgezahlt 

• jeweils im Nachhinein innerhalb eines Monates nach dem Ende des Quartals, in dem der Antrag 
gestellt wurde, 

• für die Dauer der tatsächlichen Entgeltfortzahlung, längstens jedoch für 42 Kalendertage je 
Dienstverhältnis pro Arbeitsjahr (Kalenderjahr). 

 
Rückforderung eines zu Unrecht geleisteten Zuschusses 
Die AUVA hat einen zu Unrecht geleisteten Zuschuss vom Dienstgeber zurückzufordern. Das Recht auf 
Rückforderung verjährt binnen zwei Jahren nach dem Zeitpunkt, in dem der AUVA bekannt geworden ist, 
dass der Zuschuss zu Unrecht geleistet wurde. 
 
Die AUVA kann bei Vorliegen berücksichtigungswürdiger Umstände, z.B. der wirtschaftlichen Verhältnisse, 
auf die Rückforderung ganz oder teilweise verzichten oder die Rückzahlung in Teilbeträgen zulassen. 
 
Ausschluss von Zuschüssen infolge Zeitablauf 
Der Antrag auf Zuschuss ist innerhalb von drei Jahren nach dem Beginn des Entgeltfortzahlungsanspru-
ches zu stellen. 
 

8. Höchstbeitragsgrundlagen 
 
Höchstbeitragsgrundlage täglich:     €    134,00 
Höchstbeitragsgrundlage monatlich:     € 4.020,00 
Höchstbeitragsgrundlage jährlich für Sonderzahlungen:  € 8.040,00 

Höchstbeitragsgrundlage monatlich für freie Dienstnehmer: € 4.020,00 
ohne Sonderzahlungen:      € 4.690,00 
 
Die monatliche Höchstbeitragsgrundlage gilt auch für die Kammerumlage, für den Wohnbauförderungsbei-
trag, für die Landarbeiterkammerumlage, für den Schlechtwetterentschädigungsbeitrag, für den IESG-
Zuschlag und für den Beitrag nach dem Nachtschwerarbeitsgesetz. 
 
Von den Sonderzahlungen ist keine Landarbeiterkammerumlage (ausgenommen Kärnten), keine Kammer-
umlage und kein Wohnbauförderungsbeitrag zu entrichten. 
 

9. Sachbezüge 
Sachbezüge sind bundeseinheitlich wie folgt zu bewerten: 
 
Wert der vollen freien Station 
Der Wert der vollen freien Station ist seit 1. Jänner 2002 mit monatlich € 196,20 anzusetzen. Bei teilwei-
ser Gewährung der vollen freien Station sind anzusetzen: 

Sachbezug Ansatz täglich 
€   *) 

monatlich 
€ 

Kost und Wohnung 10/10 6,5400 196,20 
Kost 8/10 5,2320 156,96 
Mittagessen 3/10 1,9620 58,86 
Abendessen 2/10 1,3080 39,24 
Wohnung 
Beheizung u. Beleuchtung 
1. und 2. Frühstück, Jause 

je  1/10 je  0,6540 je  19,62 
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*) Dient zur Berechnung der Werte für den 2. bis 29. Tag. Nach der Multiplikation ist der vierstellige Wert nach der Euro-
Umrechnungsregel auf zwei Stellen zu runden. Wird der Sachbezug nur für einen Tag gewährt, ist der o. a. angegebene Wert 
auf zwei Stellen zu runden. 

 
Bei Monatslöhnen sind, wenn der Sachbezug nur tageweise gewährt wird, folgende Beträge in Ansatz zu 
bringen: 

Ansatz für ... Tag(e) pro Woche  in € Sachbezug 1 2 3 4 5 6 
Kost und Wohnung 28,32 56,64 84,96 113,28 141,60 169,92 
Kost 22,65 45,30 67,95 90,60 113,25 135,90 
Mittagessen 8,50 17,00 25,50 34,00 42,50 51,00 
Abendessen 5,66 11,32 16,98 22,64 28,30 33,96 
Wohnung 
Beheizung u. Beleuchtung 
1. und 2. Frühstück, Jause 

je 2,83 je 5,66 je 8,49 je 11,32 je 14,15 je 16,98 

 
Wohnraumbewertung  
Die Verordnung über die bundeseinheitliche Bewertung bestimmter Sachbezüge ab 2002 wird hinsichtlich 
der Wohnraumbewertung ab Jänner 2009 wie folgt geändert: 
§ 2 (1) Stellt der Arbeitgeber seinen Arbeitnehmern Wohnraum kostenlos oder verbilligt zur Verfügung, ist 
als monatlicher Quadratmeterwert der jeweils am 31. Oktober des Vorjahres geltende Richtwert gemäß  
§ 5 des Richtwertgesetzes, BGBl. Nr. 800/1993, in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 
50/2008, bezogen auf das Wohnflächenausmaß gemäß Abs. 5, anzusetzen. Kostenbeiträge des Arbeit-
nehmers vermindern den Sachbezugswert. 
(2) Der Quadratmeterwert gemäß Abs. 1 ist auf einen Wohnraum anzuwenden, der hinsichtlich der Aus-
stattung – unabhängig vom Ausmaß der Nutzfläche – der mietrechtlichen Normwohnung gemäß § 2 des 
Richtwertgesetzes entspricht. 
(3) Der Wert gemäß Abs. 1 verändert sich folgendermaßen: 
1. Für Wohnraum, der den Standard der mietrechtlichen Normwohnung nicht erreicht, ist der Wert ge-

mäß Abs. 1 um 30 % zu vermindern. 
2. Bei Dienstwohnungen für Hausbesorger, Hausbetreuer und Portiere ist der Wert gemäß Abs. 1 in 

Verbindung mit der Z 1 um 35 % zu vermindern. 
(4) Für Wohnraum, dessen um 25 % verminderter üblicher Mittelpreis des Verbrauchsortes um mehr als 
50 % niedriger oder um mehr als 100 % höher ist als der sich aus Abs.1 und 3 ergebende Wert, ist der 
um 25 % verminderte fremdübliche Mietzins anzusetzen. 
(5) Die Ermittlung des Wohnflächenausmaßes ist im Sinne des § 17 Abs. 2 und 3 des Mietrechtsgesetzes 
BGBl. Nr. 520/1981, in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 124/2006, vorzunehmen. 
(6) Die Quadratmeterwerte beinhalten auch die Betriebskosten im Sinne des § 21 Mietrechtsgesetzes. 
Werden die Betriebskosten vom Arbeitnehmer getragen, ist von den Quadratmeterwerten ein Abschlag 
von 25 % vorzunehmen. 
(7) Bei einer vom Arbeitgeber gemieteten Wohnung sind die Quadratmeterwerte gemäß Abs. 1 und 3 der 
um 25 % gekürzten tatsächlichen Miete (samt Betriebskosten, exklusive Heizkosten) einschließlich der 
vom Arbeitgeber getragenen Betriebskosten gegenüberzustellen; der höhere Wert bildet den maßgebli-
chen Sachbezug. 
(8) Trägt die Heizkosten der Arbeitgeber, ist ganzjährig ein Heizkostenzuschlag von € 0,58 pro m² anzu-
setzen. Kostenbeiträge des Arbeitnehmers kürzen diesen Zuschlag. 
(9) Trägt der Arbeitgeber bei einer von ihm gemieteten Wohnung die Heizkosten, ist der Sachbezugswert 
um die auf die Wohnung entfallenden tatsächlichen Heizkosten des Arbeitgebers zu erhöhen. Können die 
tatsächlichen Kosten nicht ermittelt werden, ist ganzjährig ein Heizkostenzuschlag von € 0,58 pro m² an-
zusetzen. Kostenbeiträge des Arbeitnehmers kürzen diesen Zuschlag. 
 
Die zum 1. Jänner 2009 anzusetzenden Quadratmeterwerte betragen daher: 

Bundesland Richtwert Bundesland Richtwert 
Burgenland € 4,31 Steiermark € 6,52 
Kärnten € 5,53 Tirol € 5,77 
Niederösterreich € 4,85 Vorarlberg € 7,26 
Oberösterreich € 5,12 Wien € 4,73 
Salzburg € 6,53   

 
Beispiel 1: 
100 m2 Wohnnutzfläche in der Steiermark zu € 6,52/m2   € 652,00 
Wohnung entspricht nicht dem Standard  abzüglich 30 %  € 195,60 
Anzusetzender Wert      € 456,40 
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Beispiel: 
 
Ein Dienstnehmer beendet am 25. März 2009 das Dienstverhältnis A. Die für das Jahr 2009 gebühren-
den Sonderzahlungen in der Höhe von € 2.050,00 sind abzurechnen. 
 
Das Dienstverhältnis B dauert vom 26. März bis 12. August 2009. Die aus diesem zweiten Dienstver-
hältnis gebührenden Sonderzahlungen in der Höhe von € 3.240,00 sind abzurechnen. 
 
Von den aus einem dritten Dienstverhältnis C resultierenden Sonderzahlungen (für die Zeit vom 13. 
August bis 31. Dezember 2009 € 3.000,00) sind € 2.750,00 abzurechnen. Die restlichen € 250,00 sind 
beitragsfrei. Bei dieser Aufteilung ist darauf zu achten, dass aus den Dienstverhältnissen A und B bereits 
Sonderzahlungen in der Höhe von € 5.290,00 gewährt wurden. 
 
 

12.   Trinkgelder 
Trinkgelder gelten nach § 49 Abs. 1 ASVG als Entgelt (siehe Pkt. 5, Seite 14) und unterliegen somit der 
Beitragspflicht. Die Feststellung der Höhe des Trinkgeldes erfolgt durch Aufzeichnungen des Dienstge-
bers, durch Erhebungen bzw. Schätzungen (§ 42 Abs. 3 ASVG) des Krankenversicherungsträgers oder 
durch Pauschalierung (§ 44 Abs. 3 ASVG). 
 
 

13.   Urlaubsablösen/Ersatzleistungen/Kündigungsentschädigungen 
 
Urlaubsablösen 
 
Die während der Dienstverhältnisse für einen nicht verbrauchten Urlaub bezahlten Urlaubsablösen sind 
gemäß § 7 UrlG grundsätzlich rechtsunwirksam. Wird eine Urlaubsablöse dennoch ausbezahlt, so ist 
sie dem laufenden Entgelt (allgemeine Beitragsgrundlage) des Beitragszeitraumes hinzuzurechnen, in 
dem die Auszahlung erfolgt und somit bis zu der Höchstbeitragsgrundlage beitragspflichtig. 
 
Ab dem Ausspruch der Kündigung wird eine Urlaubsablöse nicht mehr zur Kenntnis genommen, weil es 
sich dabei um eine Umgehung der Ersatzleistung für Urlaubsentgelt handelt. Auf den Urlaub und somit 
die Ersatzleistung kann nicht verzichtet werden. Es gilt das Anspruchsprinzip. 
 
Ersatzleistungen 
 
Die Regelungen betreffend Urlaubsentschädigung und Urlaubsabfindung wurden durch eine Ersatzleis-
tung bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses ersetzt (§ 10 UrlG). Diese Regelung ist mit 1. Jänner 
2001 in Kraft getreten.  
 
Gleichzeitig wurde auch die Aliquotierung des Urlaubsanspruches im Jahr der Beendigung des Arbeitsver-
hältnisses eingeführt. Im Jahr der Beendigung des Arbeitsverhältnisses steht der Urlaub nur aliquot zu. Für 
den nicht verbrauchten aliquoten Urlaub steht an Stelle des Urlaubsentgeltes eine Ersatzleistung zu. 
 
Für den nicht verbrauchten Urlaub aus früheren Urlaubsjahren steht an Stelle des Urlaubsentgeltes die 
Ersatzleistung ungeschmälert zu. 
 
Für die Zeit des Bezuges einer Ersatzleistung für Urlaubsentgelt besteht die Pflichtversicherung wei-
ter. Ein über das aliquote Ausmaß bereits bezogenes Urlaubsentgelt und die allfällige Rückerstattung 
bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses durch unberechtigten vorzeitigen Austritt oder verschuldeter 
Entlassung hat für die Sozialversicherung keine Auswirkung. Dies führt zu keiner Verkürzung der 
Pflichtversicherung oder Verminderung der Beitragsgrundlage. 
 
Die Berechnung des Urlaubsanspruches zum Zeitpunkt der Beendigung des Arbeitsverhältnisses erfolgt 
in Werktagen (§ 10 Urlaubsgesetz in der Fassung ARÄG 2000): 
 
Aliquoter Urlaubsanspruch = Jahresurlaub x zurückgelegter Dienstzeit in Kalendertagen : 365 
 
Berechnungsgrundlage ist das dem Arbeitnehmer zum Zeitpunkt der Beendigung des Arbeitsverhältnis-
ses fiktiv gebührende Urlaubsentgelt. 
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Kündigungsentschädigungen 
 
Pauschaliert gebührende Kündigungsentschädigungen sind auf den entsprechenden Zeitraum der Kün-
digungsfrist umzulegen. Solche Ansprüche verlängern die Pflichtversicherung und bewirken Beitrags-
pflicht. Sie führen zum Ruhen von Leistungen aus der Arbeitslosenversicherung.  
 
Die Gesetzeslage 
 
Zeiten eines Bezuges einer Ersatzleistung für Urlaubsentgelt sowie Zeiten des Bezuges einer Kündi-
gungsentschädigung führen zu einer Verlängerung der Pflichtversicherung (§ 11 Abs. 2 ASVG). Die zum 
Zeitpunkt der Beendigung des Dienstverhältnisses (Lehrverhältnisses) fällig werdende pauschalierte 
Kündigungsentschädigung ist auf den entsprechenden Zeitraum der Kündigungsfrist umzulegen. 
 
Gebühren sowohl eine Kündigungsentschädigung als auch eine Ersatzleistung für Urlaubsentgelt, so ist 
zur Bestimmung des maßgeblichen Zeitraumes zunächst die Kündigungsentschädigung heranzuziehen 
und im Anschluss daran die Ersatzleistung. 
 
Wie ist die Verlängerung der Pflichtversicherung zu berechnen? 
 
Nach dem ASVG beginnt die Verlängerung der Pflichtversicherung mit dem Ende des arbeitsrechtlichen 
Beschäftigungsverhältnisses. Gebührt also zum Zeitpunkt der arbeitsrechtlichen Auflösung des Beschäf-
tigungsverhältnisses eine Ersatzleistung für Urlaubsentgelt, verlängert sich die Pflichtversicherung um die 
Zahl der Werktage, welche der Berechnung der Ersatzleistung zu Grunde gelegt wurden. Im Hinblick auf 
das im ASVG verankerte Gebührnisprinzip ist die Verlängerung der Pflichtversicherung auch dann durch-
zuführen, wenn der Anspruch auf die Ersatzleistung nicht realisiert worden ist. 
 
Hinweis 
 
Auf Grund der geänderten gesetzlichen Bestimmungen kommt einer exakt geführten Urlaubskartei we-
sentliche Bedeutung zu. Wegen des in der Sozialversicherung geltenden Gebührnisprinzipes muss die 
Urlaubskonsumation anhand der Urlaubskartei eindeutig nachvollziehbar sein. 
 
Beitragsgrundlage 
 
Für die Zeit der Verlängerung der Pflichtversicherung ist die betragliche Ersatzleistung für Urlaubsentgelt 
als allgemeine Beitragsgrundlage und der darin enthaltene Sonderzahlungsanteil als Sonderzahlung zu 
verrechnen bzw. zu melden. Alle sonstigen Beiträge und Umlagen (wie auch der Mitarbeitervorsorgebei-
trag) sind ebenfalls abzuführen. 
 
Abmeldung 
 
Auf der Abmeldung ist in der Rubrik "Arbeitsrechtliches Ende des Beschäftigungsverhältnisses" das Da-
tum des arbeitsrechtlichen Endes der Beschäftigung, unter "Ende des Entgeltanspruches" ist das Datum 
des Endes der Pflichtversicherung einzutragen. Weiters ist der Zeitraum der Kündigungsentschädigung 
und/oder der Ersatzleistung für Urlaubsentgelt vom ... bis ... auf dem Meldeformular anzugeben. 
 
Bis zum 31. Dezember 2007 sind zwar Beiträge für Einmalzahlungen (Kündigungsentschädigung, Ersatz-
leistung nach § 10 Urlaubsgesetz) und nach dem Ende des Arbeitsverhältnisses fortgezahltes Entgelt zu 
leisten, die entsprechenden Zeiten werden jedoch nicht als Anwartschaftszeit angerechnet. 
 
Ab dem 1. Jänner 2008 werden versicherungspflichtverlängernde Zeiten einer Urlaubsersatzleistung, 
Kündigungsentschädigung oder für nach dem arbeitsrechtlichen Ende des Arbeitsverhältnisses fortge-
zahltes Entgelt auch als Anwartschaftszeiten angerechnet. Das sozialversicherungsrechtliche Ende der 
Pflichtversicherung entspricht somit auch dem Ende der Anwartschaftszeit der Betrieblichen Vorsorge. 
 
In der Rubrik "Ende der Zahlung des BV-Beitrages" ist das Datum des Endes der Pflichtversicherung 
einzutragen. 
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Beiträge – Ermittlung und Abfuhr 

 

Beitragsnachweisung (Muster) 
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Beiträge – Ermittlung und Abfuhr 
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Versichertengruppen - Besonderheiten 

Beitragssätze 
Freier Dienstnehmer: 17,12 % 
Dienstgeber:  20,73 % 
 
Sonstige Beiträge und Umlagen 
Mit 01.01.2008 wurden freie Dienstnehmer iSd § 4 Abs. 4 ASVG den Arbeitnehmern für die Bereiche der Arbeitslo-
senversicherung und der Insolvenz-Entgeltsicherung gleichgestellt. Somit sind ab 1.1.2008 für freie Dienstnehmer 
auch die Beiträge zur Arbeitslosenversicherung und der IE an den zuständigen Träger der Krankenversicherung 
abzuführen. 
Freie Dienstnehmer wurden mit 1.1.2008 auch in die betriebliche Mitarbeitervorsorge einbezogen (das BMVG 
wurde mit 01.01.2008 zum BMSVG – Betriebliches Mitarbeiter- und Selbständigenvorsorgegesetz) und bei der Zu-
kunftsvorsorge den Arbeitnehmern gleichgestellt. Nur jene Bestimmungen des BMSVG, die direkt auf arbeitsrechtli-
che Regelungsinhalte abstellen sind von der Anwendung auf freie Dienstnehmer ausgenommen. 
Die Kammerumlage ist ab 1.1.2008 zu entrichten. In Niederösterreich, Oberösterreich, Steiermark und Kärnten 
sind Arbeiter und Angestellte in der Land- und Forstwirtschaft der Landarbeiterkammer zugehörig und daher ist die 
LK zu entrichten. Der Wohnbauförderungsbeitrag ist für freie Dienstnehmer weiterhin nicht zu entrichten. 
 
Beitragsgruppen 
Für die freien Dienstnehmer sind folgende Beitragsgruppen zu verwenden: 
L1r = vollversicherte freie Dienstnehmer, die dem Zweig der PV der Arbeiter zugehörig sind 
L2ru = freie Dienstnehmer, die dem Zweig der PV der Arbeiter zugehörig sind und das 57. Lebensjahr vollendet 

haben – ab Beginn des folgenden Kalendermonates von BGR L1r auf BGR L2ru 
L2r = für freie Dienstnehmerinnen, die dem Zweig der PV der Arbeiter zugehörig sind und nach Vollendung des 

maßgeblichen Mindestalters für eine vorzeitige Alterspension bei langer Versicherungsdauer – ab Beginn 
des folgenden Kalendermonates von BGR L2ru auf L2r 

L4ru = freie Dienstnehmer, die dem Zweig der PV der Arbeiter zugehörig sind und das 60. Lebensjahr vollendet 
haben – ab Beginn des folgenden Kalendermonates von BGR L2r auf BGR L4ru 

M1r = vollversicherte freie Dienstnehmer, die dem Zweig der PV der Angestellten zugehörig sind 
M2ru = freie Dienstnehmer, die dem Zweig der PV der Angestellten zugehörig sind und das 57. Lebensjahr voll-

endet haben – ab Beginn des folgenden Kalendermonates von BGR M1r auf BGR M2ru 
M2r = für freie Dienstnehmerinnen, die dem Zweig der PV der Angestellten zugehörig sind und nach Vollen-

dung des maßgeblichen Mindestalters für eine vorzeitige Alterspension bei langer Versicherungsdauer – 
ab Beginn des folgenden Kalendermonates von BGR M2ru auf M2r 

M4ru = freie Dienstnehmer, die dem Zweig der PV der Angestellten zugehörig sind und das 60. Lebensjahr voll-
endet haben – ab Beginn des folgenden Kalendermonates von BGR M2r auf BGR M4ru 

L14 = geringfügig beschäftigte freie Dienstnehmer mit Arbeitertätigkeit 
L14u = geringfügig beschäftigte freie Dienstnehmer mit Arbeitertätigkeit, die das 60. Lebensjahr vollendet haben 

– ab Beginn des folgenden Kalendermonates von BGR L14 auf BGR L14u 
M24 = geringfügig beschäftigte freie Dienstnehmer mit Angestelltentätigkeit 
M24u = geringfügig beschäftigte freie Dienstnehmer mit Angestelltentätigkeit, die das 60. Lebensjahr vollendet 

haben – ab Beginn des folgenden Kalendermonates von BGR M24 auf BGR M24u 
 
Ausnahmen von der Pflichtversicherung 
• Personen, die bereits auf Grund dieser Tätigkeit gemäß § 2 Abs. 1 Z 1 bis 3 bzw. § 3 Abs. 3 GSVG oder ge-

mäß § 2 Abs. 1 und 2 FSVG versichert sind 
• Personen, bei denen es sich um eine Nebentätigkeit im Sinne des § 19 Abs. 1 Z 1 lit. f B-KUVG handelt 
• Personen, die eine freiberufliche Tätigkeit, die die Zugehörigkeit zu einer gesetzlichen beruflichen Vertretung 

(Kammer) begründet, ausüben 
• Personen, bei denen es sich um eine Tätigkeit als Kunstschaffender, insbesondere als Künstler im Sinne des  

§ 2 Abs. 1 des Künstler-Sozialversicherungsfondsgesetzes, handelt 
• Bäuerliche Nachbarschaftshilfe 

 
 

6.  Geringfügig Beschäftige 
Ein Beschäftigungsverhältnis mit einem beitragspflichtigen Entgelt, das die jeweils geltende/n Geringfügigkeits-
grenze/n nicht übersteigt, begründet grundsätzlich nur die Teilversicherung in der Unfallversicherung. 
 
Geringfügigkeitsgrenzen 2009: 
1. wenn das Beschäftigungsverhältnis für eine kürzere Zeit 
 als einen Kalendermonat vereinbart ist und für 
 einen Arbeitstag im Durchschnitt ein Entgelt 
 von höchstens € 27,47  
 insgesamt jedoch von höchstens € 357,74 gebührt 
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Versichertengruppe - Besonderheiten

 Besteht zum Stichtag 31.07.2006 eine aufrechte Mitversicherung als Lebensgefährte/in und die mitversi-
cherte Person hat das 27. Lebensjahr bereits vollendet, bleibt die Mitversicherung ohne zeitliche Begren-
zung aufrecht, solange sich der maßgebliche Sachverhalt nicht ändert. 

 

11.  Präsenzdiener 
Für die Dauer des ordentlichen oder außerordentlichen Präsenzdienstes besteht eine Pflichtversicherung nur in der 
Krankenversicherung. Der Leistungsanspruch des Wehrpflichtigen aus dieser Pflichtversicherung ruht jedoch für 
seine Person für die Dauer des Präsenzdienstes. Leistungen werden nur an die anspruchsberechtigten Familienan-
gehörigen gewährt. 
 
Für die Dauer des Präsenzdienstes sind für den wehrpflichtigen Versicherten keine Sozialversicherungsbeiträge zu 
leisten. Beiträge zur Mitarbeitervorsorge sind während des Präsenzdienstes bzw. bis zum Ende des Beschäfti-
gungsverhältnisses zu entrichten. 
 
Um den Wehrpflichtigen und deren Angehörigen den gesetzlich vorgesehenen sozialversicherungs- 
rechtlichen Schutz zu sichern, ist von den Dienstgebern Folgendes zu beachten: 
 
Dienstgeber bzw. die sonstigen meldepflichtigen Personen (Stellen) haben den Versicherten anlässlich des Antrittes 
des Präsenzdienstes ordnungsgemäß abzumelden.  
Für die Dauer des Präsenzdienstes hat der Dienstgeber bei aufrechtem Arbeitsverhältnis den BV-Beitrag in der Hö-
he von 1,53% einer fiktiven Bemessungsgrundlage zu entrichten. Als fiktive Bemessungsgrundlage gilt der Betrag 
des Kinderbetreuungsgeldes gemäß § 3 Abs. 1 KBGG (2009: täglich € 14,53, voller Monat x 30).  
Nach Wiederaufnahme der Beschäftigung bzw. nach Wiederbeginn des Entgeltanspruches ist eine neuerliche An-
meldung zu erstatten. 
 

12.  Zivildiener 
Zivildienstleistende und Zivildienstpflichtige (Auslandsdienst) sind während der Dauer des ordentlichen oder außer-
ordentlichen Zivildienstes bzw. während des Zivildienstes im Ausland nach Maßgabe des ASVG kranken- und un-
fallversichert. 
 
Die Kranken- und Unfallversicherungsbeiträge werden zur Gänze von den Rechtsträgern (Einrichtungen) getragen, 
für die der Zivildiener tätig ist. 
 
Vom Dienstgeber sind für den Zivildiener keine Sozialversicherungsbeiträge zu leisten. 
 
Der Dienstgeber hat jedoch für die Dauer des Zivildienstes den BV-Beitrag in der Höhe von 1,53 % zu entrich-
ten, wenn und so lange das Beschäftigungsverhältnis nicht gelöst ist. Als Bemessungsgrundlage für den BV-Beitrag 
ist das Kinderbetreuungsgeld gem. § 3 Abs. 1 KBGG anzurechnen (2009: täglich € 14,53; voller Monat x 30). 
 
Wenn der Versicherte den Zivildienst antritt, hat der Dienstgeber eine Abmeldung mit dem Datum „Ende des Ent-
geltanspruches“ und den Abmeldungsgrund „09 Zivildienst“ zu erstatten. Bei Wiederaufnahme der Beschäftigung ist 
eine neuerliche Anmeldung an den zuständigen Sozialversicherungsträger zu senden. 
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Arbeitsbehelf 
Der Arbeitsbehelf in gedruckter Form erscheint nur einmal jährlich. Sollten sich unterjährig Änderungen erge-
ben, stehen Ihnen die jeweiligen Gebietskrankenkassen (siehe Umschlaginnenseite) gerne zur Verfügung 
bzw. wird der Arbeitsbehelf im Internet laufend aktualisiert. Den elektronischen Arbeitsbehelf finden Sie unter 

 

www.sozialversicherung.at 

http://www.sozialversicherung.at/portal/index.html?ctrl:cmd=render&ctrl:window=esvportal.channel_content.cmsWindow&p_menuid=60746&p_tabid=5

